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Höhe des Landesmindestlohns ab April 2026, Januar 2027 und Januar 2028 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seit dem 6. Juli 2022 gilt folgende Neufassung des § 9 Absatz 2 Landesmindestlohn-
gesetz: 
 

„Die Höhe des Mindestlohnes entspricht der Höhe des Eingangsentgelts des Ta-
rifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) in dessen jeweils gel-
tender Fassung (Entgeltgruppe 1 Stufe 2 der Anlage B zum TV-L, ausgehend 
von einer Stundenanzahl von 39,2 Stunden pro Woche). Er beträgt mindestens 
12,00 Euro (brutto) je Zeitstunde. […].“ 

 
Aufgrund eines neuen Tarifabschlusses vom 14. Februar 2026 gilt bis mindestens 
31. Januar 2028 ein neuer TV-L. Dieser sieht folgende Steigerungen vor für die Entgelt-
gruppe 1/ Stufe 2 gemäß Anlage B zum TV-L vor: 

ab 1. April 2026:     14,87 Euro pro Stunde / 2.534,49 Euro monatlich; 
ab 1. Januar 2027:    15,17 Euro pro Stunde / 2.585,18 Euro monatlich; 
ab 1. Januar 2028:    15,32 Euro pro Stunde / 2.611,03 Euro monatlich. 
 
Entsprechend § 9 Absatz 2 Satz 1 LMG führt die dargestellte Tarifentwicklung zu     
folgenden Erhöhungen des Landesmindestlohns: 

 zum 1. April 2026:   von 14,28 Euro auf 14,87 Euro (brutto)/Stunde; 
 zum 1. Januar 2027:  von 14,87 Euro auf 15,17 Euro (brutto)/Stunde; 
 zum 1. Januar 2028:  von 15,17 Euro auf 15,32 Euro (brutto)/Stunde.  
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Der Landesmindestlohn findet Anwendung auf 
 Arbeitnehmer:innen der Freien Hansestadt Bremen sowie der Stadtgemeinden 

Bremen und Bremerhaven (§ 3 LMG); 
 Juristische Personen (öffentliche Unternehmen und Einrichtungen), die dem 

Einfluss des Landes und/oder der Stadtgemeinden unterliegen (§ 4 LMG); 
 Zuwendungsempfänger:innen des Landes und der Stadtgemeinden Bre-

men/Bremerhaven (§ 5 LMG); 
 Leistungserbringer:innen, die Dienstleistungen nach SGB erbringen (§ 6 LMG) 

sowie 
 Für öffentliche Auftragsvergaben (§ 7 LMG i.V.m. § 9 Abs. 1 Satz 2 Tariftreue- 

und Vergabegesetz). 
 
 
Ich bitte um Berücksichtigung und ggf. Weiterleitung an die nachgeordneten Dienststellen 
und Beteiligungen in ihrem Zuständigkeitsbereich. 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an Dr. Katja Kärgel (Kontakt s.o.). 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
 

 
Dr. Gunnar Isenberg 
- Staatsrat -  

 


